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3630. Nutzungsplanung Bubikon (~gänzung)
Die Nutzungsplanung der Gemeinde Bubikon ist mit RRB Nr. 3586/
1986 genehmigt worden. Mit Beschluss vom 26. September 1990 er
gänzte die Gemeindeversammlung Bubikon die Bauordnung, nahm am
Zonenpian geringfügige Einzonungen und Umzonungen vor und setzte
die Empfindlichkeitsstufen gemäss LSV fest. Mit Beschluss vom 9. Ja
nuar 1991 änderte der Gemeinderat Bubikon aufgrund der Vorprüfung
die Empfindlichkeitsstufenzuordnung für Teile der Zone für öffentliche
Bauten. Gemäss Zeugnissen der Kanzlei der Baurekurskommissionen
vom 8. November 1990 und 12. März 1991 sind gegen diese Beschlüsse
keine Rekurse erhoben worden. Der Gemeinderat Bubikon ersucht mit
Schreiben vom 12. November 1990 bzw. vom 29. August 1991 um die
Genehmigung der Vorlagen.

Die Änderungen der Bauordnung betreffen Korrekturen an den
Grundmassen der Bauzonen sowie die Bereinigung von weiteren Vor
schriften, die sich in der Anwendung der Bauordnung ergeben haben.
Die geringfügigen Um- und Einzonungen haben sich aus der Anpassung
an das heutige Strassennetz ergeben. Die Zuordnung zu den Empfind
lichkeitsstufen gemäss LSV erfolgte nach den Kriterien von Art. 43
LSV.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

1. Die mit Beschlüssen der Gemeindeversammlung Bubikon vom 26.
September 1990 und des Gemeinderates Bubikon vom 9. Januar 1991
festgesetzten Änderungen der Nutzungsplanung (Änderungen d r
Bauordnung, Um- und Einzonungen in Bubikon sowie Festsetzen der
Empfindlichkeitsstufen gemäss LSV für die kommunalen Nutzungs
zonen) werden genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Bubikon, 8608 Bubikon (unter
Rücksendung eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Plansat
zes), die Kanzlei der Baurekurskommissionen, das Verwaltungsgericht
sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten.

Zürich, den 23. Oktober 1991
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